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Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschliisse 2006
der Rheinischen Kliniken und des Servicebetriebes Viersen

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland
vom 23.6.2008

Die Landschaftsversammlung Rheinland fasste in ihrer Sitzung am 14.12.2007 - ohne Ausspra-
che - einstimmig den Beschluss zur Vorlage Nr. 12/2735:

1. Feststellung der Jahresabschliisse

Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Diren, Dus-
seldorf, Essen, Koln, Langenfeld, Monchengladbach, Viersen, der Rheinischen Klinik flir Ortho-
padie Viersen und des Servicebetriebes Viersen wird entsprechend den als Anlagen beigefligten
Bilanzen zum 31.12.2006 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2006 festgestellt.

2. Gewinnverwendung und Verlustbehandlung

Die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sieht — ausgehend von den nachfolgend aufge-
fuhrten Rheinischen Kliniken und dem Servicebetrieb Viersen — wie folgt aus:

2.1 Rheinische Kliniken Bedburg-Hau
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Der Jahresiliberschuss zum 31.12.2006 in Héhe von € 1.938.836,54 wird wie folgt in die zweck-
gebundene Rlcklage eingestellt:

a) €1.264.000,00 364.982,32 Restsumme der Leasinggebiihren des Ende 2005 geschlosse-
nen Leasingvertrages mit der Firma Horstke GroBklcheneinrichtungen, Liegnitzer Str. 11, 58454
Witten Uber eine Speiseverteilungssystem inklusive Zubehor (Cook & Chill)

b) € 143.000,00 Zuflihrung der Anteile an der Versorgungsriicklage nach dem Entlastungs-
fondsgesetz (EFoG) am Kommunalen Versorgungsriicklagen-Fonds (KVR-Fonds)

c) €100.000,00 fur Mobiliar und technische Neuausstattung des Sitzungssaales in der Haupt-
verwaltung (Kasino)

Der verbleibende Jahresliberschuss in Hohe von € 431.836,54 wird in Hohe von € 423.331,77
zur Abdeckung des Verlustvortrages verwendet. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von €
8.504,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2 Rheinische Kliniken Bonn

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2006 in Héhe von € 3.539,58, davon Jahresfehlbetrag zum
31.12.2006 in Hohe von € 586.320,20 sowie der Gewinnvortrag in Hohe von € 25.203,03 und die
Entnahme aus der zweckgebundenen Ricklage in Hohe von € 710.918,03 soll fir die Zuflihrung
in eine zweckgebundene Ricklage flr die Finanzierung der Kosten flr die Brandschutz- und As-
bestmaBnahmen sowie flr die Zufiihrung der Anteile an der Versorgungsriicklage nach dem Ent-
lastungsfondsgesetz (EFoG) am Kommunalen Versorgungsriicklagen-Fonds (KVR-Fonds) ver-
wendet werden.

2.3 Rheinische Kliniken Duren

Aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2006 in H6he von € 219.077,55, davon Jahresiiberschuss zum
31.12.2006 in Hohe von € 11.770,03, wird ein Betrag in Hohe von € 84.419,07 in die zweckge-
bundene Ricklage eingestellt. Es handelt sich hierbei um den Anteil der Rheinischen Kliniken Di-
ren am Kommunalen Versorgungsricklagenfond. Weiterhin wird ein Betrag von € 115.580,93 in
die zweckgebundene Riicklage fir Investitionen eingestellt. Der verbleibende Restbetrag in H6-
he von € 19.077,55 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 Rheinische Kliniken Diisseldorf

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2006 in Héhe von € 969.416,07, davon Jahresfehlbetrag zum
31.12.2006 in Hohe von € 32.857,67 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 Rheinische Kliniken Essen

Der Jahresuiberschuss zum 31.12.2006 in Héhe von € 17.052,48 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

2.6 Rheinische Kliniken Koln
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Der Bilanzgewinn zum 31.12.2006 in Héhe von € 341.799,18, davon Jahresfehlbetrag zum
31.12.2006 in Hohe von € 79.322,88 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.7 Rheinische Kliniken Langenfeld

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2006 in Hohe von € 438.952,07, davon Jahresliberschuss zum
31.12.2006 in Hohe von € 1.083.208,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.8 Rheinische Kliniken Ménchengladbach

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2006 in Hohe von € 70.014,53 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

2.9 Rheinische Kliniken Viersen

Der Bilanzverlust zum 31.12.2006 in Hohe von € 671.988,96, davon JahreslUberschuss zum
31.12.2006 in Hohe von € 433.090,36 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.10 Rheinische Klinik fir Orthopadie Viersen

Der Bilanzverlust zum 31.12.2006 in Hohe von € 2.769.871,21, davon Jahresfehlbetrag zum
31.12.2006 in Hohe von € 883.709,65 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.1 Servicebetrieb Viersen

Der Jahresuberschuss zum 31.12.2006 in Hohe von € 118.715,74 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Bedburg-Hau. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat sie
sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 06.07.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang — der Rheinische Kliniken Bedburg-Hau, Bedburg-Hau, nach KHG unter Einbeziehung
der Buchfuihrung und den Lagebericht der Klinik fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2006 geprift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde der Prii-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchflihrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Pri-
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fung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflhrung, tber den
Lagebericht sowie lGber den Prifungsgegenstand geman § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung der Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW
ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse
Uber die Geschaftstatigkeit und lGiber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie
die Erwartungen lUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die
Angaben in Buchfihrung, Jahresabschluss und Lagebericht iberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermoégens-, Finanz- und Ertragslage der
Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zuklnftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG, Kdln ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.
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GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision

Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriufungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Bonn. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat sie sich der
Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG AG, Koln, bedient.

Die hat mit Datum vom 06.07.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Bonn unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung und den Lagebericht fir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprift.
Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Verordnung
Uber die Durchfuhrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigenbetrieben und prifungspflichtigen
Einrichtungen wurde der Prifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich daher auch
insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhalt-
nisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und
den erganzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten
Prafung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfuhrung, den
Lagebericht sowie liber den erweiterten Priifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
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Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht (iberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesent-
lichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdogens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der kiinftigen Entwick-
lung zutreffend dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftspurungsgesellschaft WIROG AG ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt dabei zu folgendem
Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprufungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Dliren. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat sie sich der
Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 12.07.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.
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~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Diren unter Einbeziehung der Buch-
fiihrung und den Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 ge-
prift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, §106 GO NW sowie der Verord-
nung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und prifungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Priifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fordermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und den erganzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
gefuhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermdgens, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen tber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht liberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine
hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermaogens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG AG ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgendem
Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes Rheinische
Kliniken DUsseldorf. Zur Durchfihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat sie sich
der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14.06.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der Rheinischen Kliniken Disseldorf — Kliniken der Heinrich-Heine-Universitat Diissel-
dorf — nach KHG unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht des Krankenhauses
flir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 gepriift. Durch § 23 GemKHBVO in
Verbindung mit § 34 KHG NRW wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst
daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhalt-
nisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel
nach § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den
Vorschriften der KHBV und der GemKHBVO liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefuhrten
Priifung eine Beurteilung liber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den
Lagebericht sowie Gber den Prifungsgegenstand geman § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, dies sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes
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nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfillt wurden. Bei der Festlegung der Prii-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV. Er vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukilnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel nach
§ 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prufungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltich Gbernommen. Eine Erganzung
geman § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrie-

ben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforder-
lich.

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Essen. Zur Durchfihrung der Jahresabschlussprufung zum 31.12.2006 hat sie sich der
Wirtschaftspriufungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Kdln, bedient.
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Diese hat mit Datum vom 06.07.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der Rheinische Kliniken Essen, Essen nach KHG unter Einbeziehung der Buchflihrung
und den Lagebericht der Klinik fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 ge-
pruft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand
festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfuhrung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung
Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht sowie tber
den Prifungsgegenstand gemaB § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, dies sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW
ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse
Uber die Geschaftstatigkeit und Gber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie
die Erwartungen tUber mdgliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die
Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fir unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.
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Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel
nach § 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG, K&ln ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes Rheinische
Kliniken K&In. Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat sie sich der
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 30.04.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der Rheinischen Kliniken Kéln nach KHG unter Einbeziehung der Buchflihrung und den
Lagebericht des Krankenhauses fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 ge-
prift. Durch § 23 GemKHBVO in Verbindung mit § 34 KHG NRW wurde der Priifungsgegenstand
festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche
Verwendung der Fordermittel nach § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
fihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und der GemKHBVO liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung tUber den Jahrsabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie iber den Priifungsgegenstand geman § 34
KHG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes
nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfillt wurden. Bei der Festlegung der Prii-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flir unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV. Er vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken
der kunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Dr. Harzem & Part-
ner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu
folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.
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GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision

Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Langenfeld. Zur Durchfihrung der Jahresabschlussprufung zum 31.12.2006 hat sie sich
der Wirtschaftspriifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 15.05.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der Rheinischen Kliniken Langenfeld nach KHG unter Einbeziehung der Buchflihrung
und den Lagebericht des Krankenhauses fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2006 geprift. Durch § 23 GemKHBVO in Verbindung mit § 34 KHG NRW wurde der Prifungsge-
genstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter.
Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und der GemKHBVO liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung iber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchflihrung, den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand gemafi
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaniger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfliihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes
nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Prii-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
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internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV. Er vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Risi-
ken und Chancen der kiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

GPA NRW
Abschlussprufung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Mdnchengladbach. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat
sie sich der Wirtschaftspriufungsgesellschaft Curacon GmbH, Diusseldorf, bedient.
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Diese hat mit Datum vom 30.04.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang — unter Einbeziehung des Lageberichts und der Buchflihrung der Rheinischen Klini-
ken Mdnchengladbach, Ménchengladbach, nach KHG und der GemKHBVO fiir das Geschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigvVO
erstellten Lagebericht geprift. Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Priifungs-
gegenstand festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher auch auf die OrdnungsmaBigkeit des
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW der Kliniken durch die ge-
setzlichen Vertreter. Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kliniken. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefihrten Priifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchflihrung, liber den Lagebericht sowie Uiber den erweiterten Priifungs-
gegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlun-
gen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und lGber das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Kliniken sowie die Erwartungen Uber maogliche Fehler berlicksichtigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Kliniken. Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kliniken und
stellt die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel
nach § 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH,
Diisseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes Rheinische
Kliniken Viersen. Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2006 hat sie sich der
Wirtschaftspriufungsgesellschaft Curacon GmbH, Disseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31.07.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

+~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang — unter Einbeziehung des Lageberichts und der Buchflihrung der Rheinischen Kilini-
ken Viersen, Viersen, nach KHG und der GemKHBVO fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2006 und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht
gepruft. Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand festgelegt.
Die Prifung erstreckt sich daher auch auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die
wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fordermittel nach § 25 KHG NRW der Kliniken durch die gesetzlichen Vertreter. Die
Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBYV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Kliniken. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
gefuhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, Uber den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstands nach § 34 KHG NRW
sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfillt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen
werden die Kenntnisse liber die Geschaftstatigkeit und tber das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Kliniken sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlcksichtigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Kliniken. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kliniken und stellt
die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftspriifungsgesellschaft Curacon GmbH,
Dusseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefuhrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision

Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
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gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes Rheinische
Klinik fur Orthopadie Viersen. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlusspriufung zum 31.12.2006 hat
sie sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH, Diisseldorf, bedient.

Die hat mit Datum vom 15.05.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang — unter Einbeziehung der Buchfihrung und den Lagebericht der Rheinischen Klinik
flir Orthopadie Viersen, Viersen, nach dem KHG und der GemKHBVO fiir das Geschaftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2006 und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO er-
stellten Lagebericht gepruft. Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prifungsge-
genstand festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher auch auf die OrdnungsmaBigkeit des
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW der Klinik durch die ge-
setzlichen Vertreter. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeflihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfuihrung, Gber den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegen-
stand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfullt wurden. Bei der Festlegung der Priufungshandlun-
gen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Gber das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen liber mogliche Fehler berlicksichtigt.

Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
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setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Klinik und stellt die
Chancen und Risiken der klinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel
nach § 25 KHG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prufungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH,
Diisseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich iGbernommen. GemaB § 3 der
Verordnung Uber die Durchfliihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigenbetrieben und pri-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird der Bestatigungsvermerk um folgenden Hinweis
erganzt.

+Auf Grund des im Geschaftsjahr 2006 entstandenen Fehlbetrags in Hohe von 883.709,65 € ist
die Rheinische Kilinik fur Orthopadie Viersen bilanziell Gberschuldet. Der ausgewiesene nicht
durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betragt 385.391,11 €.

Die bereits eingeleiteten MaBnahmen zur Verbesserung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragsla-
ge missen weitergefuhrt werden, um die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der ei-
genbetriebsahnlichen Einrichtung zu gewahrleisten.”

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Nauber Westfalen

AbschlieBender Vermerk der Gemeindepriifungsanstalt NRW
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Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes Servicebe-
trieb Viersen. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung zum 31.12.2006 hat sie sich der
Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 20.07.2007 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Servicebetriebes Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland fiir das Geschaftsjahr vom

01. Januar bis zum 31. Dezember 2006 geprift. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
Vorschriften der EigVO liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und Giber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorge-
nommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermd-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftsta-
tigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Servicebetriebes Viersen sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystem sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfuhrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht iberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Ein-
schatzungen der Betriebsleitung sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinrei-
chend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keine Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Servicebetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Servicebetriebes und stellt die Chancen und Risiken
der klinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG AG ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgendem
Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.
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GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision

Im Auftrag Siegel der
Gemeindeprifungs-
gez. anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert Westfalen

Die Jahresabschllisse sowie die Lageberichte kdnnen bis zur Feststellung der Jahresabschlisse
2006 wahrend der Dienststunden, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, beim Landschaftsverband Rhein-
land, Horion-Haus (Dienstgebaude Hermann-Plinder-Strasse 1), Zimmer 6030, eingesehen wer-

den.

Der Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland

Harry K. Voigtsberger

-MBI. NRW. 2008 S. 366

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 21/21



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Jahresabschlüsse 2006 der Rheinischen Kliniken und des Servicebetriebes Viersen Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland vom 23.6.2008 

	Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
	Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
	Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

